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Zu Regional- und Bauleitplanung:  
Die Hinweise zum Bodenschutz, zur Kompensation und zur Erdgasleitung 
werden zur Kenntnis genommen.  
Von ersten Überlegungen, den Plangeltungsbereich in unterschiedliche 
Baugebietstypen zu differenzieren, wurde zwischenzeitlich Abstand genommen. 
Es ist vorgesehen, innerhalb der Baugebiete eine größere Nutzungsflexibilität zu 
erzielen, als dies in einem „Reinen Wohngebiet“ möglich wäre. Die 
Schallschutzanforderungen für die Baugebiete drücken sich in den 
einzuhaltenden Lärmpegelbereichen aus. Der Freibadparkplatz wurde bei der 
Schallermittlung berücksichtigt. Insofern sind die rechtlichen Schutzansprüche 
zum Verkehrslärm situationskonform ermittelt.  
Im Laufe der bisherigen Planung wurden unterschiedliche städtebauliche 
Konzepte in Arbeitskreissitzungen erörtert. Die Grundzüge dieser Konzeption 
sind in die Baugebietsgliederungen und die differenzierte Ausgestaltung der 
Baugebiete WA 1-5 eingeflossen. Eine weitergehende Konkretisierung ist im 
Zuge der nachfolgenden Grundstücksvergabe beabsichtigt. Investorenkonzepte 
sollen dabei eine Entscheidungsgrundlage für die gestalterische Realisierung 
des Gesamtgebietes bilden.  
Die Flächenermittlung wurde geprüft und angepasst.  
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Zur Unteren Denkmalschutzbehörde:  
Die Bedenken bezüglich möglicher unbekannter archäologischer Fundstellen 
werden zur Kenntnis genommen. Auf die Denkmalbelange wird in der 
Planzeichnung bereits verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Vorbeugender Brandschutz:  
Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. Eine 
Feuerwehrzufahrt für das nördlich befindliche Schulzentrum wurde planerisch 
geprüft. Die Feuerwehrzufahrt ist unter partieller Mitnutzung der öffentlichen 
Grünfläche realisierbar. Die dafür erforderlichen Flächen können eine 
ausreichende Verdichtung erfahren, aber gleichzeitig Bestandteil der öffentlichen 
Grünfläche bleiben. Damit besteht eine ausreichende Erschließung.  
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Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Lösungsmöglichkeiten wurden bereits erörtert. Denkbar ist in diesem 
Zusammenhang z.B. eine unterirdische Zisterne im Bereich des Quartierplatzes.  
 
Der Hinweis zum Panoramabad als unabhängige Löschwasserversorgung wird 
zur Kenntnis genommen.  
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Über die Baugebietsanpassung als durchgängig „Allgemeine Wohngebiete“ 
hinaus sind keine Planänderungen erforderlich.  
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Zu Untere Wasserbehörde:  
Entsprechend der Anregung wurden die Planungen für eine schadlose 
Oberflächenwasserableitung konkretisiert und mit dem Landkreis erörtert.  
Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen sollen nachfolgend 
beantragt werden.  
Planänderungen sind nicht erforderlich.  
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Zu Untere Naturschutzbehörde:  
Dem vorsorgenden Bodenschutz soll durch eine Sicherung unversiegelter 
Bereiche bei den externen Kompensationsflächen und einem Verzicht auf deren 
Bearbeitung (wie Pflügen) entsprochen werden. Dies wird mit den festgelegten 
Kompensationsmaßnahmen gewährleistet.  
Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind mehrere Grünzüge geplant, die nicht 
allein als „Parkanlage“ fungieren, sondern auch Regenwasserableitungs-, 
Retentions- und -versickerungsfunktionen übernehmen sollen. Damit ist 
beabsichtigt, einen spürbaren Teil des Regenwassers unmittelbar wieder dem 
Grundwasser zuzuleiten. Die dennoch oberflächlich abfließenden 
Niederschlagsgewässer werden in großzügig dimensionierten Rückhaltebecken 
im Bereich des Mühlenbaches zurückgehalten und haben dort eine weitere 
ortsnahe Versickerungsmöglichkeit. Um den Wasserablauf insgesamt zu 
verzögern und damit in höherem Maße Versickerungsoptionen zu fördern, sind 
sämtliche Flachdächer der zukünftigen Baukörper mit einer mindestens 10 cm 
starken Substratauflage zu versehen und zu begrünen. Damit werden im hohen 
Umfang Maßnahmen zur Versickerung des Regenwassers vorgesehen. Diese 
wasserwirtschaftlich orientierten Maßnahmen dienen gleichzeitig dem lokalen 
Kleinklima. Sowohl temporär feuchte Grünflächen als auch großzügige 
Rückhalteflächen im nahen Gewässerniederungsraum bewirken eine Erhöhung 
der Luftfeuchtigkeit, eine Reduzierung von Erwärmungseffekten und eine 
Bindung von Feinstäuben. Das Verbot von „Schottergärten“ als auch die 
Flachdachbegrünung erzielen vergleichbare Effekte. Insbesondere die 
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Dachbegrünung reduziert die Auswirkungen von Flächen, die als überbaubare 
Grundstücksflächen versiegelt werden dürfen.  
Die Anregungen zur Eingriffsregelung wurden berücksichtigt und das 
Kompensationserfordernis neu berechnet.  
Die Hinweise zum Feldgehölz werden zur Kenntnis genommen. Eine Erläuterung 
der Bewertung erfolgt auf S. 28 der Begründung. Der Befreiungsantrag wird im 
Zusammenhang mit der Planrealisierung gestellt.  
 
Eine Änderung der Planzeichnung ist nicht erforderlich – die Begründung wird 
angepasst.  
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Die Bedenken bezüglich möglicher, unbekannter, archäologischer Fundstellen 
werden zur Kenntnis genommen. Auf die Denkmalbelange wird in der 
Planzeichnung bereits verwiesen.  
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Zu Stromversorgung:  
Der Hinweis zur Ortsnetzstation wird zur Kenntnis genommen. Die Verortung soll 
im Rahmen der Planrealisierung konkretisiert werden.  
 
 
Zu Trinkwasserversorgung/Wärmeversorgung/Gasversorgung/Bepflanzung/ 
Schmutzwasserentsorgung:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu Oberflächenentwässerung:  
Die angeregten Untersuchungen zu Regenrückhalteeinrichtungen und zum 
Mühlenbach wurden durchgeführt. Notwasserwege wurden konzipiert.  
 
Änderungen der Planung sind nicht erforderlich.  
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Die Hinweise zu Telekommunikationsleitungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Der Anregung wird entsprochen und eine Zufahrtsmöglichkeit für 
Einsatzfahrzeuge berücksichtigt.  
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Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. Eine 
Feuerwehrzufahrt für das nördlich befindliche Schulzentrum wurde planerisch 
geprüft. Die Feuerwehrumfahrt ist unter partieller Mitnutzung der öffentlichen 
Grünfläche realisierbar. Die dafür erforderlichen Flächen können eine 
ausreichende Verdichtung erfahren, aber gleichzeitig Bestandteil der öffentlichen 
Grünflächen bleiben. Damit besteht eine ausreichende Erschließung.  
 
Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Lösungsmöglichkeiten wurden bereits erörtert. Denkbar ist in diesem 
Zusammenhang z.B. eine unterirdische Zisterne im Bereich des 
Quartiersplatzes.  
 
Der Hinweis zum Panoramabad als unabhängige Löschwasserversorgung wird 
zur Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise zu militärischen Belangen werden zur Kenntnis genommen. 

    

 


